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§ 1 Ziele  

Die KH Freiburg strebt eine hohe Qualität in Forschung und Lehre an. Sie arbeitet an der Entwick-

lung einer Lehre, die den Studierenden nicht nur eine gute Ausbildung vermittelt, sondern Möglich-

keiten bietet, ihre Potentiale zur Entfaltung zu bringen. Dabei versteht die KH Freiburg ihre Studi-

engänge auch als Antwort auf die Herausforderungen, die sich in einer sich wandelnden Gesell-

schaft stellen.  

 

Die KH Freiburg hat Verfahren implementiert, um eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung der Stu-

diengänge anzuregen. Sie prüft ihre Angebote in eigener Verantwortung im Rahmen einer internen 

Akkreditierung. Das Verfahren ist in der Ordnung zur Neuakkreditierung und Re-Akkreditierung von 

Studiengängen – Akkreditierungsordnung hinterlegt. Die interne Akkreditierung sichert eine konti-

nuierliche Weiterentwicklung der Qualität der Studiengänge bei Einhaltung der relevanten Quali-

tätsstandards.  

 

Die vorliegenden Richtlinien der KH Freiburg dienen der Sicherung der Qualität der Studienange-

bote.  

Bei der Studiengangsentwicklung sind zusätzlich folgende Rechtsgrundlagen und Vorgaben in der 

jeweils gültigen Fassung zu beachten: 

 

Landeshochschulgesetz (LHG) in der jeweils gültigen Fassung 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/hochschulpolitik/landeshochschul-

gesetz 

 

Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (HQR) 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2017/2017_02_16-Quali-

fikationsrahmen.pdf 

 

Die Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1 bis 4 Studienakkreditierungsvertrag 

https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Musterrechtsverordnung.pdf 

 

Das Leitbild für die Lehre der KH Freiburg  

https://myilias.kh-freiburg.de/goto.php?target=cat_7005&client_id=kh-freiburg 

 

Die genannten Texte sind nach Anmeldung in Ilias über folgenden Link verfügbar in der Veranstal-

tung Hochschulinternes Qualitätsmanagement (HiQ)  

§ 2 Akkreditierungs- und Reakkreditierungsverfahren 

Die Konzeption eines Studiengangs ist im Qualitätsbericht dokumentiert. Er gibt auch Auskunft über 

den Zusammenhang des Leitbilds für Lehre, der übergeordneten Qualifikationsziele, Kompetenz-

ziele, kompetenzorientierten Prüfungen und der didaktischen Gestaltung der Lehrveranstaltungen. 

Ferner wird dort der Zusammenhang des Studiengangskonzepts mit den ausgewerteten und inter-

pretierten Daten der Evaluationen und Befragungen transparent gemacht.  

Im Rahmen eines Akkreditierungs- oder Reakkreditierungsverfahrens wird das Studiengangskon-

zept auf seine Plausibilität geprüft. Neben dem Qualitätsbericht zum Studiengang sind die Studien- 

und Prüfungsordnung, das Modulhandbuch und die Immatrikulationsordnung Grundlage der Über-

prüfung. Gegebenenfalls sind auch Praxisrichtlinien vorzulegen.  

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/hochschulpolitik/landeshochschulgesetz
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/hochschulpolitik/landeshochschulgesetz
http://studip.kh-freiburg.de/folder.php?cid=199a3b275ed2e43ae6ffb36cd7af0ef4&data%5Bcmd%5D=tree&data%5Bopen%5D%5B8e6a142ed87d0ef33241c5bed7d65f8e%5D=1&data%5Bopen%5D%5Banker%5D=f397feb41d36fc1194f267de02082970&data%5Bopen%5D%5Bf6a2c84f5d1d0091450e7f7a4a445d95%5D=1&data%5Bopen%5D%5Bf397feb41d36fc1194f267de02082970%5D=1&open=25a1357bd2eead69e340bbf391814422#anker
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Die Darstellung der Studien- und Prüfungsordnung sowie das Modulhandbuch sind nach den Vor-

gaben der Hochschule zu gestalten. Die Kommission für interne Akkreditierung stellt dazu die er-

forderlichen Formulare zur Verfügung.  

(G:\KH Intern\Akkreditierungen) 

§ 3 Studienstruktur und Studienprofil 

Angeboten werden Bachelorstudiengänge und Masterstudiengänge. Der Bachelorabschluss ist der 

erste berufsqualifizierende Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt 

einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss dar. Die KH Freiburg bietet auch weiterbildende 

Bachelorstudiengänge an, die auf einen berufsqualifizierenden Abschluss einer Fachschulausbil-

dung aufbauen. Bachelorstudiengänge führen zu dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.), Master-

studiengänge zu dem Abschluss Master of Arts (M.A.). 

 

Masterstudiengänge werden in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unterschieden. 

Das Profil wird in der Akkreditierung festgestellt. Masterstudiengänge können „konsekutiv“ oder 

„weiterbildend“ sein. Das Profil wird in der Akkreditierung festgestellt.  

 

Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachge-

wiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig mit wissenschaftlichen 

Methoden zu bearbeiten. 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für einen Bachelorstudiengang ist eine Hochschulzugangsberechtigung. 

Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender Hoch-

schulabschluss. Weiterbildende Bachelorstudiengänge setzen eine abgeschlossene Fachschulaus-

bildung voraus. Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung 

von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. 

§ 5 Modularisierung  

Die Studiengänge der Hochschule sind modularisiert. Unter Modulen verstehen wir thematisch und 

zeitlich abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten, die sich aus verschiedenen Lehr- und 

Lernformen zusammensetzen können. Die thematische Geschlossenheit eines Moduls wird im Mo-

dulhandbuch dokumentiert. Das Modulhandbuch konkretisiert die Vorgaben in der Studien- und 

Prüfungsordnung für den jeweiligen Studiengang. Es dient somit Lehrenden als Orientierung für 

ihre didaktische Planung der Lehrveranstaltungen und Studierenden als Orientierung bzgl. Work-

load und Art der Durchführung der Module (Präsenz, Blended Learning, Online) im Sinne eines 

Erwartungsmanagements. 

Für die Dokumentation der Module stellt das HiQ ein Formblatt zur Verfügung, in das die erforderli-

chen Angaben (Qualifikationsziele, Inhalte etc.) einzutragen sind. Insbesondere sind die Bedingun-

gen für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls (Prüfungsart, -umfang, -dauer) und die Voraus-

setzungen für die Vergabe der ECTS-Punkte transparent darzustellen. 

 

Ein Modul soll so strukturiert sein, dass es in 1 bis 2 aufeinander folgenden Semestern absolviert 

werden kann. Ausnahmen bedürfen der Begründung. 
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§ 6 Leistungspunktesystem  

Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl 

von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen, mindestens jedoch ein Umfang von 5 ECTS-Punkten. Je 

Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. Ein Leistungspunkt entspricht 

einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 30 Zeitstunden. 

Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Studien- und Prüfungsord-

nung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden. Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten 

setzt nicht zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls vo-

raus. 

 

Für den Bachelorabschluss sind in der Regel nicht weniger als 210 ECTS-Punkte nachzuweisen. 

Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. Davon kann bei entspre-

chender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Ab-

schluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden.  

 

Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit in der Regel 12 ECTS-Punkte, für die Mas-

terarbeit 18 ECTS-Punkte. Ausnahmen bedürfen der Begründung.  

 

§ 7 ECTS-Punkte und Regelstudienzeiten 

Die Hochschule bietet Bachelorstudiengänge an, die 180 ECTS oder 210 ECTS-Punkte umfassen. 

Masterstudiengänge umfassen in der Regel 90 ECTS-Punkte. Für den Bachelorabschluss sind nicht 

weniger als 180 ECTS-Punkte nachzuweisen. 

Die Regelstudienzeit für einen Bachelorstudiengang beträgt in der Regel 6 oder 7 Semester; die 

Regelstudienzeit für einen Masterstudiengang 3 oder 4 Semester. Teilzeitvarianten sind möglich. 

Abweichungen (z.B. Streckung bei Berufsbegleitung oder Anrechnung von Ausbildungsinhalten) 

bedürfen einer Begründung. 

§ 8 Qualifikationsziele 

Für den Studiengang sind übergeordnete Qualifikationsziele definiert. Aus ihnen ist das Qualifikati-

onsprofil eines / einer Absolvent*in ersichtlich. 

 

Dabei sind zu berücksichtigen: 

▪ Die im Studienakkreditierungsstaatsvertrag Artikel 2, Absatz 3, Nummer 1 genannten 

Ziele der Hochschulbildung 

▪ Die strategische Ausrichtung der Hochschule / strategische Ziele 

▪ Die übergeordneten Qualifikationsziele der Hochschule (vgl. Leitbild der Hochschule) 

▪ Relevante fachspezifische Qualifikationsrahmen (Bsp.: Qualifikationsrahmen Soziale Ar-

beit) 

▪ Geg.: Vorgaben, die für die Erlangung der Staatl. Anerkennung relevant sind  

 

Die Qualifikationsziele zum Studiengang umfassen die Dimensionen „Wissen“ (Wissen und Verste-

hen), „Können“ (Anwendung von Wissen, Wissenserzeugung, Transfer, Befähigung zu einer quali-

fizierten Erwerbstätigkeit) und „Haltungen“ (Persönlichkeitsbildung, wissenschaftliches und profes-

sionelles Selbstverständnis, Kooperationsfähigkeit).  
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Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige zivilgesellschaftliche, politische 

und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Studierenden sind nach ihrem Ab-

schluss in der Lage, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbe-

wusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten. In jedem Studiengang 

werden systematisch Kompetenzen zur ethischen Reflexion und Urteilsbildung vermittelt. Dazu 

werden einschlägige Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 2 LVS implementiert. 

 

Die fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte 

Abschlussniveau. 

 

Aus den übergeordneten Qualifikationszielen werden die Qualifikationsziele der Module und die von 

den Studierenden zu erwerbenden Kompetenzen abgeleitet. Anhand des Qualifikationsberichts 

kann dies nachvollzogen werden (Plausibilisierung des Studiengangskonzepts). 

 

Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und im Modulhand-

buch dokumentiert. Den Qualifikationszielen sind Kompetenzen zugeordnet, die im Modulhandbuch 

– differenziert in Wissen, Können, Haltungen – ersichtlich sind. Sie sollen das Gesamtkonzept des 

Studiengangs und den Zusammenhang zu anderen Modulen abbilden. 

 

Die Modulhandbücher bilden das Gesamtkonzept des Studiengangs und die Verbindung der Mo-

dule ab. Aus ihnen ist die Passung mit dem Leitbild für Lehre der KH Freiburg und die Konsistenz 

des Studiengangskonzepts ersichtlich. 

§ 9 Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im 

Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. Die Qualifikationsziele, 

die Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stim-

mig aufeinander bezogen. Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jeweilige Fachkultur 

und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. Es 

schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der studentischen Mobilität, die den Studie-

renden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust ermöglichen. Es bezieht die Stu-

dierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (studierendenzentriertes Lehren 

und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium.  

 

Das Studiengangskonzept wird im Qualitätsbericht zum Studiengang dokumentiert und plausibili-

siert.  

§ 10 Struktur der Bachelorstudiengänge (210 oder 180 ECTS) 

1. Studieneingangsphase (Semester 1 und 2 / max. 60 ECTS) 

Für jeden Bachelorstudiengang ist eine Studieneingangsphase zu konzipieren, die sich über die 

ersten zwei Semester erstreckt. Bei Studiengängen, die nicht vom ersten Semester an als Vollzeit 

Studium angelegt sind, ist die Dauer und konzeptuelle Umsetzung der Komponenten der Studien-

eingangsphase entsprechend anzupassen. Den Fokus der Studieneingangsphase bildet die Ein-

führung in forschendes Lernen durch eine lebendige Praxis des forschenden Umgangs mit Fragen, 

die an die Stelle der Vermittlung von Lehrbuchwissen, das als abprüfbares Wissen zu erlernen und 
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in Klausuren zu reproduzieren ist, treten soll. Daher soll in dieser Phase eine Projektarbeit in Grup-

pen vorgesehen werden, die durch Lehrveranstaltungen begleitet wird. Die Lehrveranstaltungen 

bieten neben einer Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten eine Einführung in Forschungsme-

thoden, in das Projektmanagement und in Inhalte, die den Projekten zugeordnet sind. Sie sind in-

haltlich und didaktisch so zu konzipieren, dass sie die Entwicklung forschenden Lernens fördern. 

 

Die Konzeption der Studieneingangsphase orientiert sich an folgenden Zielen:  

Transformation von schulischem zum akademischen Lernhabitus fördern 

▪ Studierfähigkeit erreichen 

▪ Metakognitive Kompetenzen entwickeln und einsetzen 

▪ Individuelle, bedarfsgerechte Angebote in der Präsenzlehre sowie digitale und nicht-digitale 

Arbeitsmaterialien zu den angestrebten Kompetenzen des Studiums bereitstellen 

▪ Praxisbezug und fachliche Grundlagen von Anfang an herstellen 

▪ Heterogenität der Studierenden als Chance nutzen 

▪ Hochschule als sozialen Raum und lernende Organisation von Beginn des Studiums an nut-

zen 

▪ Die Studieneingangsphase besteht aus vier Komponenten, wobei eine individuelle, dialo-

gisch begleitete, selbstverantwortete Studiengestaltung ab dem ersten Semester, angeregt 

werden soll.  

▪ Die erste Komponente beinhaltet Instrumente zur Selbsteinschätzung in Kombination mit 

Fremdeinschätzungen durch Dozenten/Mentoren. Um den daraus abgeleiteten Bedarf und 

die weiteren oben genannten Ziele der Studieneingangsphase zu bedienen, sollen gezielt 

Angebote der anderen drei Komponenten genutzt werden.  

▪ In der zweiten Komponente werden mindestens 25% der Wahlpflichtveranstaltungen hoch-

schulweit, das heißt offen für andere Studiengänge angeboten. Durch die teilweise Öffnung 

der Lehrveranstaltung soll die Breite der Angebote in Bezug auf die Gesamthochschule und 

die Transdisziplinarität von Anfang ermöglicht werden. Es handelt sich um ein Seminar- oder 

Workshopformat mit ca. 20-30 Studierenden (Anpassungen an Besonderheiten von Studi-

engängen sind möglich), mit mindestens 1 LVS je 1. und 2. Studiensemester. Inhaltlich er-

geben sich die Themen aus den oben genannten Zielen und dem ermittelten Bedarf z.B. 

(Wissenschaftliche Kulturen, wissenschaftliche Fragen, Recherche, Schreiben, Zitieren, 

Präsentieren, Projektmanagement, Selbstorganisation, Zeitmanagement,...). 

▪ In der dritten Komponente soll in jedem Studiengang im Rahmen des Projektstudiums ein 

komplexes Thema mit wissenschaftlichen Methoden durchdrungen werden und die Arbeits-

ergebnisse auf wissenschaftlichem Niveau präsentiert, diskutiert und dokumentiert werden. 

Die Studierenden werden durch eine eigenständige Bearbeitung eines umfassenden For-

schungsprojektes eine Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis schaffen. Das Projektstu-

dium erstreckt sich zusammenhängend über das erste und zweite Semester im Umfang von 

min. je 3 LVS und je 5 ECTS und findet in Gruppen von höchstens 18 Studierenden statt, 

die von einer/m Dozierenden betreut werden.  

▪ In der vierten Komponente werden hochschulweit Angebote vor allem im E-Learning Bereich 

entwickelt, die je nach Interesse, Bedarf, Lerntyp, Vorerfahrungen, Zeitkapazität genutzt 

werden, sobald der Bedarf aus Sicht der Studierender oder begleitender Dozenten besteht. 

Alle inhaltlich relevanten Bereiche des Studiums sollen abgedeckt werden. Methodisch sind 

z.B. interaktive Arbeitsmaterialien, Tutorials, Webinare, Podcasts von Vorlesungen, Links, 

Download von Lernmaterial, Onlinetests, Spiele, Interviews und vieles mehr möglich. Dar-

über hinaus werden Ringvorlesungen angeregt. Die Studiengänge bauen das Angebot in 

der vierten Komponente sukzessive auf und stellen dies hochschulweit anderen Studien-

gängen zu Verfügung.  
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2. Transformatorische Phase (Semester 3 bis 6 / max. 120 ECTS) 

2.1 Forschung 

In der Transformatorischen Phase soll erstens Grundlagenwissen aus den für den jeweiligen Studi-

engang relevanten Wissenschaftsdisziplinen bzw. Wissensgebieten erworben werden sowie for-

schendes Lernen durch Lehrforschungsprojekte vertieft und habitualisiert werden. Hier soll auf 

transformatorisches Lernen im Kontext von Wissenschaft und Forschung fokussiert werden. 

2.2 Praxis 

In der transformatorischen Phase soll erstens Grundlagenwissen aus den für den jeweiligen Studi-

engang relevanten Wissenschaftsdisziplinen bzw. Wissensgebieten erworben werden sowie for-

schendes Lernen durch Lehrforschungsprojekte vertieft und habitualisiert werden. Hier soll auf 

transformatorisches Lernen im Kontext von Wissenschaft und Forschung fokussiert werden. 
 

3. Bachelorphase (Semester 6 oder 7 / max. 30 ECTS) 

In dieser Phase stehen die Erarbeitung der Bachelorthesis und der Abschluss des Studiums im 

Mittelpunkt. Weiter Module sind formal darauf zu beziehen. 

 

§ 11 Workload 

Den Modulen sind ECTS-Punkte zuzuordnen, die den studentischen Workload – differenziert in 

Selbstlernzeiten (Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen, Prüfungsvorbereitung, Beratung 

und Partizipation etc.) und Kontaktzeiten mit den Dozierenden – angeben.  

 

Die Hochschule bietet Bachelorstudiengänge an, die in der Regel 7 Semester (210 ECTS-Punkte) 

umfassen. Masterstudiengänge umfassen in der Regel 3 Semester (90 ECTS-Punkte), in der ge-

streckten Form 5 Semester (ebenfalls 90 ECTS-Punkte).  

 

Ein ECTS-Punkt umfasst 30 Stunden. 

 

Bachelorstudiengänge mit einem Workload von 180 ECTS und einem praktischen Studienanteil von 

in der Regel 30 ECTS-Punkten enthalten mindestens 86 LVS, bei einem Workload von 210 ECTS 

mindestens 100 LVS. Bachelorstudiengänge, in denen 120 ECTS-Punkte theoriebasierte Lehre an 

der Hochschule zu erbringen sind, enthalten mindestens 60 LVS. Bachelorstudiengänge mit einem 

Workload von 210 ECTS-Punkten und einem praktischen Studienanteil von 20 ECTS-Punkten ent-

halten mindestens 105 LVS.  

 

Die maximal für den Studiengang zur Verfügung stehen LVS (z.B. für Gruppenteilungen) ergeben 

sich aus Tabelle 1 der LVO, sofern die Hochschule über die erforderlichen Ressourcen verfügt.  

 

Pro Semester sind in einem Bachelorstudiengang nicht mehr als 20 LVS vorgesehen. Ausnahmen 

in Bezug auf Verteilung der LVS auf die Semester bedürfen der Begründung. 

 

Masterstudiengänge mit einem Workload von 90 ECTS-Punkten enthalten mindestens 33 LVS, pro 

Semester sind in der Vollzeitform in der Regel (3 Studiensemester) nicht mehr als 14 LVS vorgese-

hen. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. Studiengängen, die auf wissenschaftliche Weiterbildun-

gen aufbauen, kann es Abweichungen geben und die Anzahl an Studientagen / LVS höher liegen. 
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Der Workload für die Bachelorthesis beträgt in der Regel 12 ECTS-Punkte, der Workload für die 

Masterthesis in der Regel 18 ECTS-Punkte. 

 

Bezogen auf die Kontaktzeiten sowohl im Bachelor- als auch Masterstudium, soll ein Verhältnis von 

65 % zu 35 % in Bezug auf hauptamtlich Lehrende zu Lehrbeauftragten vorgesehen werden. Rele-

vant ist dabei die Perspektive der Studierenden, d. h. das Lehrangebot für einen Studenten / eine 

Studentin soll zu mindestens 65 % durch hauptamtlich Lehrende verantwortet werden. Ausnahmen 

bedürfen der Begründung.  

Die Einhaltung des Workloads und die Studierbarkeit des Studiengangs sind sicher zu stellen. Die 

Studierbarkeit in der Regelstudienzeit muss sichergestellt sein. 

§ 12 Strukturvorgaben für Masterstudiengänge 

Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, fachübergreifende oder fach-

lich andere Studiengänge ausgestaltet. Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte be-

rufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. Das Studiengangskonzept 

weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Er-

reichung der Qualifikationsziele an diese an. Der Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und 

Studienangebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengän-

gen sind aus dem Qualitätsbericht zum Studiengang ersichtlich. 

§ 13 Prüfungen 

Die Lehrveranstaltungen eines Moduls sind didaktisch so zu gestalten, dass das Erreichen der 

Kompetenzziele ermöglicht wird. Die Differenzierung der Kompetenzziele in Wissen, Können und 

Haltungen (bzw. Überzeugungen) soll auf der Ebene der Lehrveranstaltungen und ihrer didakti-

schen Gestaltung abgebildet werden.  

 

Modulprüfungen sind kompetenzorientiert zu gestalten, d.h. sie müssen geeignet sein, das Errei-

chen der Kompetenzziele eines Moduls zu überprüfen. Der Zusammenhang zwischen den Kompe-

tenzzielen, der didaktischen Konzeption des Moduls und der Modulprüfung, die in geeigneten Lehr-

Lernarrangements vorzubereiten sind, muss nachvollziehbar sein.  

 

Die Modulprüfungen können benotet und unbenotet sein. Noten gehen mit plausibler Gewichtung 

in die Endnote ein.  

 

Es findet eine Prüfungsleistung pro Modul statt. Die Prüfung kann in verschiedene Termine aufge-

spaltet werden, solange die Teile nicht für sich alleine bestanden werden müssen.  

 

Die Anzahl der Prüfungsleistungen soll auf drei bis höchstens vier Prüfungen pro Semester begrenzt 

werden. 

§ 14 Anrechnung außerhochschulischer Leistungen 

Die Anrechnung außerhochschulischer Leistungen regelt die Anrechnungsordnung der KH Frei-

burg. Ist eine pauschale Anrechnung vorgesehen, müssen die Module, auf die hin die Anrechnung 

erfolgt (Zielmodule), in der Studien- und Prüfungsordnung ausgewiesen werden. Eine Dokumenta-

tion der Äquivalenz der anzurechnenden Module mit den Zielmodulen ist vorzulegen.  
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§ 15 Fachlich-inhaltliche Gestaltung der Studiengänge / Qualitätsent-

wicklung im Studiengang 

Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen sind gewähr-

leistet. Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curricu-

lums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen ange-

passt. Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses auf nationaler 

und gegebenenfalls internationaler Ebene. Indizierte Veränderungsbedarfe und Entwicklungspro-

zesse zum Studiengang werden im Qualitätsbericht dokumentiert.  

 

Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolven-

ten einem kontinuierlichen Monitoring. Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Sicherung 

des Studienerfolgs abgeleitet. Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für die Wei-

terentwicklung des Studiengangs genutzt. Indizierte Veränderungsbedarfe und Entwicklungspro-

zesse zum Studiengang werden im Qualitätsbericht dokumentiert.  

 

§ 16 Strategische Ziele  

Digitalisierung 

Digitalisierung wird in der Lehre, in Bezug auf das Lernumfeld und die Prüfungen, sowie bei Inhalten 

von Studium und Weiterbildungen zunehmend sichtbar. Bestimmte Module bzw. Veranstaltungen 

werden im Blended-Learning-Format angeboten, wobei die für eine von Digitalität geprägte Arbeits- 

und Lebenswelt erforderlichen Kompetenzen explizit vermittelt werden. Dabei bleibt genügend 

Raum für flexible Anpassungen basierend auf sich verändernden Umständen. Insbesondere bei 

digitalen Kompetenzen ist zu entscheiden, ob diese explizit im Fokus stehen sollen, indem der Kom-

petenzerwerb auf inhaltlicher Ebene zum Thema eines Moduls oder einer Lehrveranstaltung ge-

macht wird, oder ob sie implizit über bestimmte Lehr-, Lern- oder Prüfungssituationen und -metho-

den mitentwickelt werden. 

 
Internationalisierung 

Ein Aufenthalt an einer anderen Hochschule (u.a. Auslandaufenthalt), bzw. ein Praxiseinsatz im 

Ausland, die Möglichkeit für ein Online-Auslandssemester/-aufenthalt oder blended mobility ohne 

Zeitverlust wird ermöglicht. Dazu ist ein geeignetes Mobilitätsfenster im Modulhandbuch zu benen-

nen. Fokuspartnerschaften der KH Freiburg sind hierbei besonders zu berücksichtigen. Entspre-

chend der Regelungen der Lissabon-Konvention zur wechselseitigen Anerkennung von Modulen 

bei Hochschul- und Studiengangswechsel soll ein Abgleich der Modulqualifikationsziele, wie sie in 

den entsprechenden Modulhandbüchern beschrieben sind, erfolgen. Falls ein Abgleich nicht mög-

lich ist, können die Kompetenzen durch eine Prüfung nachgewiesen werden. 

 
Nachhaltigkeit  

Für die Curricula sowohl auf Bachelor- als auch Masterniveau ist das Konzept der „Bildung für nach-

haltige Entwicklung“ orientierend. Entsprechend sind unter anderem folgende Qualifikationsziele für 

die Entwicklung der Curricula leitend: 

▪ Studierende verfügen über ein Wissen in Bezug auf die aktuellen globalen ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Herausforderungen. 

▪ Studierende eignen sich (ethische) Kriterien zur Beurteilung der Herausforderungen an und 

positionieren sich kritisch in Bezug auf aktuelle Entwicklungen. 

▪ Studierende entwickeln die Bereitschaft, Veränderungsprozesse mitzugestalten und verfü-

gen über die dazu erforderlichen Kompetenzen. 
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BNE wird in den Curricula als „roter Faden“ durchgängig erkennbar und im Qualitätsbericht entspre-

chend ausgewiesen. In jedem Studiengang wird die Explikation der Thematik BNE vorgesehen, und 

zwar in einer Größenordnung von in der Regel mindestens 3 ECTS in Bachelorstudiengängen bzw. 

1 ECTS in Masterstudiengängen.  

 

Weitere strategische Ziele werden in die jeweiligen Module, Studien und Prüfungsordnungen und 

Prüfungen in entsprechender Form eingearbeitet, sobald sie per Senatsbeschluss verabschiedet 

wurden.  

 

Inkrafttreten 

Die Richtlinien zur Studiengangsentwicklung in der geänderten Fassung treten am 07.05.2025 in 

Kraft und gelten ab dem 07.05.2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung: 16.05.2025 – 30.05.2025 


